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Stellungnahme zum Antrag

&,

2| Stadt Karlsruhe
\&/ Wettersbach
BFW-Ortschaftsratsfraktion Wettersbach Vorlage Nr.: 150
Verantwortlich:
Dienststelle: OV
Wettersbach
Ergdnzungsantrag zum Antrag der CDU/FW-Fraktion zur zukiinftigen Nutzung
Bauhof Wettersbach, WiesenstraBe 38 nach Umzug des Bauhofes
Gremium Termin TOP (o} no
Ortschaftsrat Wettersbach 15.12.2021 4.2 X

Kurzfassung

Der Antrag wird zunachst im Bauausschuss des Ortschaftsrates vorberaten.

Finanzielle Gesamtkosten
Auswirkungen der MaRnahme

Einzahlungen | Ertrage
(Zuschusse und
Ahnliches)

Jahrliche laufende Belastung
(Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten
abzuglich Folgeertrage und Folgeeinsparungen)

Ja O Nein x

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden

Ja O

Nein [ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den
erganzenden Erlauterungen auszufiihren:
[J Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)
[0 Umschichtungen innerhalb des Dezernates
[J Der Gemeinderat beschlieRt die MaBnahme im gesamtstadtischen Interesse und
stimmt einer Ftatisierung in den Folegeiahren zu.

CO»-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Nein Ja O positiv. [ geringfugig O
Bei Ja: Begriindung | Optimierung (im Text ergdnzende Erlduterungen) negativ. [ erheblich O
IQ-relevant Nein O Ja Korridorthema:

Anhorung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein O Ja durchgefiihrt am 15.12.2021

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften Nein O Ja O abgestimmt mit




Erganzende Erlduterungen

Erganzend zum Antrag der CDU/FW-Ortschaftratsfraktion beantragt die BFW
Ortschaftsratsfraktion zu prifen, inwieweit die Raumlichkeiten des Bauhofes Wettersbach

auch fur Vereine zur Verfligung gestellt und genutzt werden kénnen. Des Weiteren wird angeregt
eine Prifung zur zuklnftigen Nutzung als Kinder- und Jugendraume/-gelande

vorzusehen.

Die Ortsverwaltung schldgt auf Grund der gestellten Antrage der Ortschaftsratsfraktionen vor, auf
Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes und der hierin definierten Ziele, die Angelegenheit
zunichst im Bauausschuss des Ortschaftsrates vorzuberaten. Uberlegungen aus der Mitte des
Ortschaftsrats kénnten somit in eine Uberplanung / Nutzungsinderung des Gebietes einflieRen.



	erläuter

